
FREIBERUFLICHKEIT UND  
SELBSTVERWALTUNG ERHALTEN –  
ARZT-PATIENTEN-VERHÄLTNIS SCHÜTZEN
Eine gute und nachhaltige ambulante medizinische Behandlung 
basiert auf einem starken und zugleich sensiblen Vertrauensver-
hältnis zwischen Arzt oder Psychotherapeut und Patient. Dieses 
besondere Vertrauensverhältnis muss zum Wohl der Patientin-
nen und Patienten erhalten und geschützt bleiben. Elementare 
Voraussetzungen hierfür sind das Prinzip der freiberuflichen 
Berufsausübung – vornehmlich in inhabergeführten Praxen – 
und eine funktionierende Selbstverwaltung.

AMBULANTE VERSORGUNG STÄRKEN – 
STRUKTUREN MODERNISIEREN 
Die Herausforderungen der kommenden Jahre an die flächen-
deckende ambulante Versorgung in Deutschland sind vielfältig 
– etwa durch bekannte Phänomene wie die demographische 
Entwicklung, Landflucht und Verstädterung. Hinzu kommt, dass 
immer mehr Krankheiten ambulant therapierbar sind, die bisher 
stationär behandelt werden mussten (Ambulantisierung der 
Medizin). Dies macht eine effektive Steuerung des derzeit belie-
bigen und unkoordinierten Zugangs zur medizinischen Versor-
gung unerlässlich. Zudem bedarf es eines Ausbaus ambulanter 
Versorgungsangebote bei gleichzeitiger Entlastung der Kliniken 
von eigentlich ambulant leistbaren Behandlungen.

DIGITALISIERUNG MIT MEHRWERT FÜR 
PATIENTEN UND PRAXEN ENTWICKELN
Damit die Digitalisierung des Gesundheitswesens ihr volles 
Potenzial entfalten kann, um die Versorgung von Patientinnen 
und Patienten zu verbessern, ist es erforderlich, den Mehrwert 
für Nutzerinnen und Nutzer in den Mittelpunkt zu rücken. Ent-
scheidend ist hierbei, dass künftig zunächst die medizinischen 
Versorgungsprozesse im Vordergrund stehen und nicht, wie 
bisher, die technischen Werkzeuge und Instrumente. Nur eine 
Digitalisierung, die sich strikt an diesen Versorgungprozessen 
ausrichtet, diese unterstützt und erleichtert, wird Ärzte und 
Psychotherapeuten sowie ihre Praxisteams von der Digitalisie-
rung nachhaltig überzeugen. Die frühzeitige Einbeziehung aller 
Beteiligten ist hierfür erforderlich.
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Zum ersten Mal konstituiert sich der Deutsche Bun-
destag während einer Pandemie. Der Kampf gegen 
Corona hat eindrucksvoll vor Augen geführt, welch 
tragende Säule unserer Gesellschaft die ambulante 
medizinische Versorgung in Deutschland darstellt. 
Rund 181.000 freiberufliche, in Praxen ambulant 
tätige Ärzte und Psychotherapeuten kümmern sich 
pro Jahr um über 650 Millionen Behandlungsfälle – 
vertreten durch die Kassenärztliche Bundesvereini-
gung (KBV). Um die enorme Leistungsfähigkeit und 
maximale Flexibilität des deutschen Gesundheits-
wesens zum Wohl von Patientinnen und Patienten 
weiterzuentwickeln, steht die KBV gerne als kom-
petente und verlässliche Ansprechpartnerin bereit, 
gemeinsam die gesundheitspolitischen Herausfor-
derungen der Zukunft zu gestalten. Dabei liegt der 
Fokus auf diesen Themen:

POSITIONEN DER KBV



AKUT- UND NOTFALLPATIENTEN IN DIE JEWEILS 
RICHTIGE VERSORGUNGSEBENE BEGLEITEN
Gesundheitsexperten sind sich einig: Die Notfallversorgung der 
Zukunft sollte organisatorisch neu geordnet werden. Bereits 
heute steht die rund um die Uhr erreichbare Bereitschaftsdienst-
nummer 116117 per Telefon, Website sowie App zur Verfügung, 
um Patientinnen und Patienten mittels SmED, der Strukturierten 
medizinischen Ersteinschätzung in Deutschland, schnellst-
möglich und zuverlässig in die richtige Behandlungsebene zu 
vermitteln – also ins Krankenhaus, an den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst oder in die zuständige Praxis. Eine einheitliche 
Regelung zur Erst- beziehungsweise Notfallversorgung steht 
jedoch noch aus. Hier sollte eine kooperative Struktur zwischen 
dem ambulanten und dem stationären Bereich geknüpft werden, 
die eine behandlungsadäquate Vermittlung der Patientinnen 
und Patienten in den jeweils passenden Versorgungsbereich 
organisiert, ohne einen neuen Sektor bilden zu müssen.

GUTE VERSORGUNG DURCH RICHTIGE 
QUALITÄTSSICHERUNG VORANTREIBEN
Eine hohe Behandlungsqualität in der ambulanten Versorgung 
beruht nachweislich auf passgenauen Qualitätssicherungs-
instrumenten und der bedarfsgerechten Kombination von 
Qualitätsanreizen mit verpflichtenden Vorgaben. Von dieser 
Maxime hat sich die sektorenübergreifende Qualitätssicherung 
(sQS) weit entfernt. Statt ambulante und stationäre Versorgung 
vergleichend zu betrachten, Schnittstellen zwischen diesen 
Bereichen zu optimieren und Behandlungsverläufe über die 
Grenzen des stationären und ambulanten Bereichs hinweg ab-
zubilden, ist ein hyperkomplexes bürokratisches Kontrollinstru-
ment ohne Nutzen für Patientinnen und Patienten entstanden. 
Die sQS muss daher zu einem transparenten und praktikablen 
Instrument zurückgeführt werden, welches ausschließlich dem 
Zweck dient, die Qualität des sektorenübergreifenden Behand-
lungsgeschehens zum Nutzen der Patientinnen und Patienten  
zu fördern und zu sichern.

NEUE SYNERGIEN FÜR 
GESUNDHEITSFACHBERUFE SCHAFFEN
Angesichts stetig zunehmender ambulanter Behandlungen und 
gleichzeitig abnehmender Arztzeit werden neben anderen Fakto-
ren auch Möglichkeiten für eine gute Kooperation zwischen Ärz-
tinnen und Ärzten mit Angehörigen nicht ärztlicher Gesundheits-
fachberufe eine entscheidende Rolle spielen. Hierzu gehören 
auch Modelle der Delegation, nach denen Ärztinnen und Ärzte 
zeitlich begrenzt Teile der ärztlichen Heilkunde auf Angehörige 
entsprechend qualifizierter Gesundheitsfachberufe übertragen. 

Soweit jedoch medizinische Leistungen durch Angehörige 
entsprechend qualifizierter Gesundheitsfachberufe im direkten 
Zugang für Patientinnen und Patienten erfolgen und mit den 
Krankenkassen abgerechnet werden (Substitution), muss für 
Patientinnen und Patienten erkennbar sein, dass in solchen 
Fällen kein Arzt oder Psychotherapeut für die Behandlung 
zuständig und verantwortlich ist. Den betreffenden Angehörigen 
des Gesundheitsfachberufs muss klar sein, dass die berufs-
rechtliche Verantwortlichkeit und die Budgetverantwortlichkeit 
ausschließlich bei ihnen selbst liegt.

WEITERBILDUNG IN DER PRAXIS DER 
NIEDERGELASSENEN VERBESSERN
Die meisten Behandlungen von Patientinnen und Patienten fin-
den in Praxen statt. Vielen jungen Ärztinnen und Ärzten kann die 
dafür notwendige Behandlungskompetenz in der Weiterbildung 
im Krankenhaus nicht mehr rundum vermittelt werden – gerade 
in der Augenheilkunde, der Dermatologie, der HNO-Heilkunde 
oder der Orthopädie. Die Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 
ist schon weitgehend in der ambulanten Versorgung organisiert. 
Zukünftig muss dies auch für die fachärztliche Weiterbildung 
verstärkt möglich sein, und zwar verbunden mit attraktiveren 
Vergütungsmodellen und der Möglichkeit, leichter vom Kran-
kenhaus in die Arztpraxis zu wechseln. Dies kann auch dazu 
beitragen, die Niederlassung für den medizinischen Nachwuchs 
attraktiver zu machen.

NACHWUCHSGEWINNUNG FÜR DIE 
ÄRZTLICHE TÄTIGKEIT VERSTÄRKEN
Sich in einer eigenen Praxis selbstständig niederzulassen, ist 
für viele junge Ärztinnen und Ärzte nicht attraktiv genug. Daraus 
resultiert ein Personalmangel mit der Folge eines weiteren Rück-
gangs der zur Verfügung stehenden Arztzeit und Praxen. Durch 
deutlich mehr ambulante Ausbildungsanteile im Studium und 
einer gezielten Förderung von Famulaturen, Praktischem Jahr 
(PJ) und Weiterbildung lassen sich mehr Nachwuchsmedizinerin-
nen und -mediziner für die Praxen gewinnen. Auch auf regionaler 
Ebene können Niederlassungsbedingungen verbessert werden – 
etwa durch einen konsequenten Ausbau des flächendeckenden 
Internets sowie des öffentlichen Personennahverkehrs, ebenso 
mit der Entwicklung alternativer Konzepte zur Aufrechterhaltung 
und Modernisierung der Infrastruktur.  

 Weitere Informationen unter
 www.kbv.de/gesundheit-braucht-praxis 
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